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Ausbildung, Studium und Arbeit

Information zu Ausbildung, Arbeit und Studium

Sie möchten in Deutschland arbeiten? Dann müssen Sie wissen: Wie
kann ich in Deutschland arbeiten? Und wo kann ich Hilfe bekommen?
Alles Wichtige zum Thema Arbeit und Jobs finden Sie hier: Zugang zum
Arbeitsmarkt.

Sie haben im Ausland schon einen Abschluss gemacht? Zum Beispiel einen Abschluss in der
Schule oder einen Abschluss im Beruf? Dann müssen Sie den Abschluss hier in Deutschland
anerkennen lassen. Wie das geht, steht auf der Seite Anerkennung ausländischer Abschlüsse.

Es gibt über 400 verschiedene Berufe in Deutschland. Sie wollen einen Beruf lernen? Dann
finden Sie hier Informationen zur Ausbildung. Zum Beispiel: Wie kann ich eine Ausbildung
machen? Welche Berufe gibt es?

Kinder und Jugendliche müssen in die Schule gehen. Dafür müssen sie mindestens 6 Jahre alt
sein. Die Kinder und Jugendlichen gehen in die allgemeine Schule. Dort lernen sie für ihr
späteres Leben. Zum Beispiel: Damit sie einen Beruf lernen können. Oder: Damit sie einen
Abschluss an einer Universität machen können.

Sie wollen studieren? Dann finden Sie Informationen zum Studium hier. Und Sie sehen, an
welche Personen Sie sich wenden können.

__________________ 

Noch kein Plan für die Zukunft? Hier wirst du unterstützt: Im Berufs Informations Zentrum der
Bundesagentur für Arbeit.

Ausbildung (dual und vollschulisch)

Sie möchten arbeiten gehen? Dann ist es sehr vorteilshaft für Sie, wenn Sie einen
Berufsabschluss haben. Menschen mit Berufsabschluss verdienen im Laufe ihres Lebens
durchschnittlich mehr Geld. Sie werden seltener arbeitslos. Sie haben seltener befristete
Arbeitsverträge. 

Duale Ausbildung

Eine Besonderheit in Deutschland ist die duale Ausbildung. Sie arbeiten in einem Betrieb.
Gleichzeitig gehen Sie zur Schule. So lernen Sie Theorie und Praxis. Zwei Drittel Ihrer Zeit
arbeiten Sie. Ein Drittel Ihrer Zeit verbringen Sie in der Berufsschule. Eine Ausbildung dauert 3
Jahre. Je nach Beruf auch etwas länger. Wenn Sie ein Abitur haben, können Sie die Ausbildung
schneller machen. 

Je nachdem, welche Art von Beruf Sie in einer dualen Ausbildung erlernen möchten, wenden Sie
sich an die passende Stelle:

Handwerkskammer (HWK)

https://integreat.app/kreis-soest/de/ausbildung-studium-und-arbeit/arbeit/finden/arbeitsmarktzugang/
https://integreat.app/kreis-soest/de/ausbildung-studium-und-arbeit/arbeit/finden/arbeitsmarktzugang/
https://integreat.app/kreis-soest/de/ausbildung-studium-und-arbeit/anerkennung-von-zeugnissen/anerkennung-abschluesse/
https://integreat.app/kreis-soest/de/ausbildung-studium-und-arbeit/ausbildung/
https://integreat.app/kreis-soest/de/schule/schulsystem/
https://integreat.app/kreis-soest/de/ausbildung-studium-und-arbeit/studium-2/
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest/biz-soest
https://integreat.app/kreis-soest/de/ausbildung-studium-und-arbeit/berufsschule/
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Für handwerkliche Berufe ist die Handwerkskammer (HWK) zuständig. Hier geht es um Berufe
wie Bäcker, Maurer oder Maler.

Kreishandwerkerschaft Hellweg-Lippe
-Körperschaft des öffentlichen Rechts-

Am Handwerk 4, 59494 Soest

Telefon: +49 (0) 29218920
Telefax: +49 (0) 2921892212

E-Mail: info@kh-hl.de

Mo. – Do.:  07:30 Uhr bis 16:45 Uhr
Fr.             : 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Industrie- und Handelskammer (IHK)

Für Berufe in der industriellen Fertigung, in Handel und Dienstleistungen ist die Industrie- und
Handelskammer (IHK) zuständig. Hier geht es also zum Beispiel um Anlagenmechaniker oder
Kaufmann im Groß- und Außenhandel.

IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland
Opmünder Weg 73, 59494 Soest

Internet: www.ihk-bildungsinstitut.de
Mail: weiterbildung@arnsberg.ihk.de
Tel.: +49 (0) 2931878414
Fax: +49 (0) 29318788412

IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland
Lippertor 1, 59555 Lippstadt

Internet: www.ihk-bildungsinstitut.de
Mail: weiterbildung@arnsberg.ihk.de
Tel.: +49 (0) 2941974740
Fax: +49 (0) 29419747599

IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland
Königstr. 12, 59821 Arnsberg

Internet: www.ihk-bildungsinstitut.de
Mail: weiterbildung@arnsberg.ihk.de
Tel.: +49 (0) 2931878170
Fax: +49 (0) 2931878200

Vorschulische Ausbildung an der Berufsschule

Es gibt in Deutschland auch eine vollschulische Ausbildung an einer Berufsfachschule. Die 
Berufsfachschule vermittelt außerhalb des dualen Ausbildungssystems (ohne Lehrstelle im 
Betrieb) eine abgeschlossene Berufsausbildung in Theorie und Praxis. Sie dauert in der Regel 
zwei bis dreieinhalb Jahre. Der Unterricht findet in Vollzeit statt. Er umfasst neben den 
berufsbezogenen Fächern auch allgemeinbildende Fächer. Die Berufsfachschulen unterscheiden

https://www.kh-hl.de/gemeinsam-stark/
https://www.google.de/maps/place/Am+Handwerk+4,+59494+Soest/
tel:+4929218920
tel:+492921892213
mailto:info@kh-hl.de
https://www.google.de/maps/place/Opm%C3%BCnder+Weg+73,+59494+Soest/@51.567818,8.1252815,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47b962ac67782eaf:0x8498755f542d581e!8m2!3d51.567818!4d8.1278564!16s%2Fg%2F11c2f09c9s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.ihk-bildungsinstitut.de/Home.AxCMS?ActiveID=2722
mailto:weiterbildung@arnsberg.ihk.de
tel:+492931878414
tel:+4929318788412
https://www.google.de/maps/place/IHK-Bildungsinstitut+Hellweg-Sauerland/@51.6782612,8.3430684,17z/data=!3m1!5s0x47bbd2573ab10edf:0xdbaffa5879b34b62!4m15!1m8!3m7!1s0x47bbd2572544dfa1:0x6fd3c81ebe38a4af!2sLippertor+1,+59555+Lippstadt!3b1!8m2!3d51.6782612!4d8.3456433!16s%2Fg%2F11b8z3lkmx!3m5!1s0x47bbd257265d79ed:0x685cfa3f47481775!8m2!3d51.6781369!4d8.3457728!16s%2Fg%2F1v_smbyk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.ihk-bildungsinstitut.de/Home.AxCMS?ActiveID=2722
mailto:weiterbildung@arnsberg.ihk.de
tel:+492941974740
tel:+4929419747599
https://www.google.de/maps/place/IHK-Bildungsinstitut+Hellweg-Sauerland/@51.3952718,8.0597246,17z/data=!3m1!5s0x47b95fe8868ba129:0xbdb3a0a250b41fd6!4m15!1m8!3m7!1s0x47b95fe886edf317:0xb1de9ef99c6d2279!2sK%C3%B6nigstra%C3%9Fe+12,+59821+Arnsberg!3b1!8m2!3d51.3952718!4d8.0622995!16s%2Fg%2F11bw3xzqp6!3m5!1s0x47b95fe8843008c9:0xa52e7532b0c5629c!8m2!3d51.3952751!4d8.0625248!16s%2Fg%2F1tfv46vl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.ihk-bildungsinstitut.de/Home.AxCMS?ActiveID=2722
mailto:weiterbildung@arnsberg.ihk.de
tel:+492931878170
tel:+492931878200
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sich in ihren Ausbildungsrichtungen, Aufnahmebedingungen, Ausbildungsdauer und
weiterführenden Bildungsmöglichkeiten stark. Sprechen Sie daher mit der Schule, für die Sie
sich interessieren.

Alle Berufskollegs in Kreisträgerschaft im Kreis Soest

 

Berufsschule

Studium

Studium an einer Hochschule

Sie interessieren sich für Wirtschaft, Recht, soziale Arbeit oder Landwirtschaft? Sie finden
ganz andere Themen interessant? In Deutschland gibt es viele Studiengänge. Für jeden ist
etwas dabei. Es gibt auch verschiedene Arten von Hochschulen:

• Universitäten (wissenschaftlich orientiert)
• Fachhochschulen (praxisorientiert)
• Duale Hochschulen (sehr praxisorientiert)
• Hochschulen für Kunst, Film oder Musik 

Es gibt staatliche und private Hochschulen. Der Unterricht in privaten Hochschulen ist
qualitativ nicht immer besser. Sie müssen aber oft viel Geld bezahlen. An staatlichen
Universitäten in Niedersachsen gibt es keine Gebühren für das Studium.

Hilfreiche Internetseiten:

Hochschulkompass (Alle Studiengänge und Hochschulen in Deutschland)

Study in Germany (Informationen für Flüchtlinge)

Agentur für Arbeit (Studienorientierung)

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD - Alle Studiengänge in Deutschland)

Voraussetzungen

Sie möchten in Deutschland studieren? Dann benötigen Sie eine Berechtigung. Sie heißt
offiziell Hochschul-Zugangs-Berechtigung. Das kann ein Abitur sein. Es kann auch eine
Fachhochschulreife sein. Sie haben das Abitur in Ihrem Heimatland gemacht? Damit können
Sie vielleicht in Deutschland studieren. Die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
(ZAB) prüft Ihren Abschluss. Dafür müssen Sie einen Antrag stellen. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website Anabin. Gehen Sie dort zum
Informationsportal "Anerkennung in Deutschland". Die Webseite des DAAD enthält auch viele
Informationen.

https://www.kreis-soest.de/bildung-integration/bildung/schule/berufskollegs/berufskollegs
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/special-circumstances/refugees/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium
https://www.daad.de/de/in-deutschland-studieren/hochschulen/alle-studiengaenge/
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.daad.de/de/in-deutschland-studieren/
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Sie sprechen gut Deutsch? Das müssen Sie beweisen. Sie brauchen das Sprachniveau C1. Das
können Sie mit bestimmten Tests nachweisen:

• Deutsch als Fremdsprache
• Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
• telc Deutsch C1 Hochschule

Manche Hochschulen bieten auch Semester zur Vorbereitung an. Dort lernen Sie auch
Deutsch.

Sie wissen schon, wo Sie studieren möchten? Dann informieren Sie sich direkt dort. Die
meisten Hochschulen haben dafür Angebote zur Beratung. Für eine Bewerbung an einer
Hochschule gibt es Fristen. Diese heißen Bewerbungsfristen. Beachten Sie diese Fristen. Eine
späte Bewerbung akzeptieren die Hochschulen nicht.

Finanzierung

Während Sie studieren, brauchen Sie Geld. Viele Menschen arbeiten deshalb nebenbei.
Während der Vorlesungszeit (Semester) dürfen Sie nicht mehr als 20 Stunden arbeiten. Sie
können auch staatliche Unterstützung beantragen: Finanzierung und Stipendium

Kein Abitur oder Fachabi?
Sie können mit Ihrem Schulabschluss in Ihrer Heimat studieren? In Deutschland jedoch nicht?
Sie können in einem Studienkolleg die Berechtigung zum Studieren nachholen. Studienkollegs
sind speziell für Bewerber aus dem Ausland. Das Kolleg bereitet Sie auf ein Studium in
Deutschland vor.

Lieber nicht studieren?
Sie möchten lieber praktisch arbeiten? Sie möchten direkt Geld verdienen? Dann ist vielleicht
eine Ausbildung richtig für Sie. Hier erfahren Sie vieles über Ihre Möglichkeiten.

Finanzierung und Stipendium

Sie sind Studentin oder Student? Sie können das Leben während des Studiums nicht
bezahlen? Dann können Sie in Deutschland finanzielle Unterstützung bekommen.

BAföG

Es gibt das Bundesausbildungsförderungsgesetz (kurz: BAföG). Sie müssen einen Antrag
stellen. Dann können Sie Geld bekommen. Dieses Geld deckt ihre täglichen Ausgaben.

Das Geld wird monatlich gezahlt. Bestenfalls bekommen Sie das Geld für die Dauer des
Studiums. Die monatliche Höhe des BAföG kann bis zu 935 € betragen. Die Hälfte des Geldes
muss nach dem Studium zurückgezahlt werden. Hierzu bekommen Sie genaue Informationen.

Die Informationen zum BAföG ändern sich regelmäßig. Sie können diese Informationen über
folgenden Link sehen:

Webseite BAföG für Geflüchtete und Migranten

https://integreat.app/kreis-soest/de/sprachen/information-3/sprachniveau-und-zertifikate/
https://integreat.app/kreis-soest/de/ausbildung-studium-und-arbeit/studium-2/finanzierung-und-stipendium/
https://integreat.app/kreis-soest/de/ausbildung-studium-und-arbeit/ausbildung/
https://www.baf%C3%B6g.de/bafoeg/de/das-bafoeg-alle-infos-auf-einen-blick/_documents/bafoeg-auch-ohne-deutschen-pass.html
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Webseite BAföG - alle Informationen auf einen Blick

Stipendium

Sie können sich auch für ein Stipendium bewerben. Ein Stipendium müssen Sie in der Regel
nicht zurückzahlen. Es gibt bestimmte Voraussetzungen. Sie brauchen gute Noten. Und Sie
müssen sich ehrenamtlich engagieren. Wie viel Geld bekommen Sie als Stipendium? Die Höhe
wird oftmals analog zum BAföG-Satz berechnet. Zusätzlich gibts es ein sogenanntes
"Büchergeld". Das ist eine monatliche Zahlung von bis zu 300 €.

Bestimmte Organisationen vergeben die Stipendien. Sie werden oft als
Begabtenförderungswerke bezeichnet. Folgende Organisationen bieten Programme speziell
für Geflüchtete an. Sie möchten sich bewerben? Die Regeln stehen auf den Webseiten. Dort
finden Sie auch Informationen, was Sie können müssen.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) - Scholarships for Refugees

Böckler-Aktion Bildung der Hans-Böckler-Stiftung

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) - Scholarships for Refugees

Villigst - Unser Stipendium für Geflüchtete

Brot für die Welt - Programm für Geflüchtete (nur für Frauen)

Die Otto-Benecke-Stiftung bietet den Garantiefonds an. Hier können sich alle jungen, neu
zugewanderten Migrantinnen und Migranten bewerben. Sie werden unterstützt, wenn Sie in
Deutschland die Hochschulreife erwerben wollen, sich auf ein Hochschulstudium vorbereiten
und eine akademische Laufbahn anstreben. 

Otto Benecke Stiftung in Bonn - Garantiefonds Hochschule

Außerdem gibt es das Deutschland-Stipendium. Dieses unterstützt mit 300 € pro Monat. Die
Deutschland-Stipendien werden über die jeweiligen Universitäten vergeben.

Deutschland Stipendium: Stipendiat werden

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Hochschulaktion für Geflüchtete und in
der Datenbank des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

Einige Universitäten bieten Stipendien für internationale Studierende an. Schauen Sie auf der
Webseite der Universität. Oder kontaktieren Sie die Universität direkt.

Arbeit finden

Arbeitsmarktzugang

Sie kommen aus der EU? Sie wohnen nun in Deutschland? Und Sie möchten arbeiten? Dann
können Sie das ohne Probleme tun. Als EU-Bürger darf jeder in Deutschland arbeiten. Ohne
Einschränkungen. 

https://www.xn--bafg-7qa.de/bafoeg/de/das-bafoeg-alle-infos-auf-einen-blick/das-bafoeg-alle-infos-auf-einen-blick_node.html
https://www.fes.de/studienfoerderung/foerderung-von-gefluechteten/-scholarship-for-refugees
https://www.boeckler.de/de/faq-18573.htm
http://www.kas.de/wf/en/71.15326/
https://www.evstudienwerk.de/bewerbung/gefluechtete/unser-stipendium.html
https://info.brot-fuer-die-welt.de/stipendienprogramm/fluechtlingsstipendienprogramm-0
https://www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/garantiefonds-hochschule/
https://www.deutschlandstipendium.de/de/stipendiat-werden-1703.html
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Sie sind nach Deutschland geflüchtet? Dann ist ihr Aufenthaltsstatus wichtig. Er entscheidet,
ob Sie arbeiten dürfen. Diese sind im Folgenden erklärt. 

Asylsuchender mit Ankunftsnachweis oder Aufenthaltsgestattung:
Solange Sie in der AnkER-Einrichtung oder Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) leben (maximal 18
Monate, Ausweitung bis 24 Monate möglich, Familien mit Kindern maximal 6 Monate), dürfen
Sie 9 Monate lang nicht arbeiten.  Nach 9 Monaten dürfen Sie normalerweise arbeiten. Das
entscheidet immer die Ausländerbehörde, ob Sie arbeiten dürfen.  Sie müssen also bei der
Ausländerbehörde einen Antrag stellen. Es gibt bestimmte Regeln, die Sie beachten müssen:

Asylsuchende mit Ankunftsnachweis oder Aufenthaltsgestattung in AnkER / EAE

• 9 Monate Arbeitsverbot
• Nach 9 Monaten haben Sie Anspruch darauf, arbeiten zu dürfen. Dafür dürfen Sie nicht aus

einem sicheren Herkunftsstaat kommen. Oder Ihr Asylantrag muss vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) offensichtlich unbegründet abgelehnt worden sein.

• Die Vorrangprüfung entfällt. Es werden jedoch die Arbeitsbedingungen durch die
Bundesagentur für Arbeit geprüft.

Asylsuchende mit Ankunftsnachweis oder Aufenthaltsgestattung außerhalb AnkER/EAE

• 3 Monate Arbeitsverbot
• Sie kommen nicht aus sicheren Herkunftsstaaten? Sie haben Ihren Antrag auf Asyl nach

dem 31.08.2015 gestellt? Dann entscheidet die Ausländerbehörde.
• Sie kommen nicht aus sicheren Herkunftsstaaten? Sie haben Ihren Antrag auf Asyl nach

dem 31.08.2015 gestellt? Oder Ihr Antrag aus Asyl wurde unbegründet abgelehnt? Dann
haben Sie nach 9 Monaten das Recht darauf, arbeiten zu dürfen.

• Die Vorrangprüfung entfällt. Es werden jedoch die Arbeitsbedingungen durch die
Bundesagentur für Arbeit geprüft.

Geduldete Menschen

Es entscheidet immer die Ausländerbehörde, ob Sie arbeiten dürfen. Sie müssen also bei der
Ausländerbehörde einen Antrag stellen. Die Ausländerbehörde kann Ihnen ein generelles
Arbeitsverbot verhängen. Es gibt bestimmte Regeln, die Sie beachten müssen.

Geduldete in AnkER

• Sie kommen nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat? Sie haben Ihren Antrag auf Asyl
nach dem 31.08.2015 gestellt? Ihre Duldung dauert schon 6 Monate an? Dann entscheidet
die Ausländerbehörde, ob Sie arbeiten dürfen.

• Personen mit einer Duldung wegen ungeklärter Identität (§ 60b AufenthG) haben immer
Arbeitsverbot

• Die Vorrangprüfung entfällt. Es werden jedoch die Arbeitsbedingungen durch die
Bundesagentur für Arbeit geprüft.

Geduldete/r ausserhalb AnkER

https://integreat.app/kreis-soest/de/willkommen/wichtige-aemter/auslaenderbehoerde/
https://integreat.app/kreis-soest/de/willkommen/wichtige-aemter/auslaenderbehoerde/
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• 3 Monate Arbeitsverbot
• Sie kommen nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat? Sie haben Ihren Antrag auf Asyl

nach dem 31.08.2015 gestellt? Ihre Duldung dauert schon 3 Monate an? Dann entscheidet
die Ausländerbehörde, ob Sie arbeiten dürfen.

• Personen mit einer Duldung wegen ungeklärter Identität (§ 60b AufenthG) haben immer
Arbeitsverbot.

• Die Vorrangprüfung entfällt. Es werden jedoch die Arbeitsbedingungen durch die
Bundesagentur für Arbeit geprüft.

Geflüchtete mit Aufenthaltserlaubnis

Wenn Sie durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als asylberechtigte,
geflüchtete oder subsidiär schutzberechtigte Person anerkannt worden sind, erteilt Ihnen die
Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis. Diese berechtigt Sie zur Ausübung jeder
Erwerbstätigkeit und gewährt Ihnen damit auch vollen Zugang zum Arbeitsmarkt.

Voraussetzung für die oben genannten Anträge ist immer ein konkretes
Arbeitsplatzangebot.

Für selbstständige Erwerbstätigkeit gelten andere Regeln! 

Arbeitsvertrag

Wer eine Arbeitsstelle antritt, bekommt einen Arbeitsvertrag. Dieser regelt die wichtigsten
Bedingungen Ihrer Arbeit. Dort steht, wann Sie arbeiten. Wie viel Urlaub Sie bekommen. Dort
ist vereinbart, wie viel Geld Sie bekommen. Beide Seiten – Arbeitnehmende und
Arbeitgebende – müssen sich an diese Vereinbarungen halten. Der Vertrag wird mit Ihrer
Unterschrift rechtsbindend. Unterschreiben Sie ihn erst, wenn Sie den Inhalt auch vollständig
verstanden haben. 

Vertragsarten:

Unbefristeter Arbeitsvertrag
Normalerweise gibt es eine Probezeit von drei oder sechs Monaten. Während dieser Zeit kann
ein Arbeitsverhältnis innerhalb von zwei Wochen gekündigt werden. Der Arbeitgeber oder die
Arbeitergeberin kann kündigen. Auch Sie als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin können
kündigen. Nach Ablauf der Probezeit beginnt ein festes Arbeitsverhältnis. Dieses hat einen
längeren Kündigungsschutz. Die Arbeitszeit beträgt normalerweise maximal 40 Stunden in der
Woche.

Befristeter Arbeitsvertrag
Das Arbeitsverhältnis endet zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung
bedarf.

Minijob
Der maximale Verdienst im Monat beträgt 556 € und ist steuerfrei.

Arbeitsrecht:

Es gibt viele Gesetze, die in Deutschland die Rechte der Arbeitnehmenden regeln und
sicherstellen. Dazu gehören zum Beispiel:

https://integreat.app/kreis-soest/de/willkommen/wichtige-aemter/auslaenderbehoerde/
https://integreat.app/kreis-soest/de/ausbildung-studium-und-arbeit/selbststaendigkeit/
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• Regelung der Arbeitszeit
• Mindestlohn
• Urlaubsanspruch
• Kündigungsschutz
• Betriebliche Vertretungen der Interessen (Betriebsrat)
• Regelung zur Arbeit von Gewerkschaften
• und einige mehr

Steuern und Sozialabgaben:

Jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin in Deutschland zahlt einen Teil seines Lohnes als
Steuern. Der Bund, die Ländern und Kommunen finanzieren damit ihre Ausgaben.
Arbeitgebende wiederum sind verpflichtet, Sozialabgaben für Ihre Beschäftigten zu zahlen.
Diese Sozialabgaben finanzieren das Sozialsystem in Deutschland. Das System garantiert,
dass Sie Geld bekommen vom Staat, wenn Sie mal keine Arbeit haben.

Steuerliche Identifikationsnummer:

Die Steuer-ID ist eine 11-stellige Nummer und dient der Einkommenssteuer. Die Nummer ist
Ihr ganzes Leben lang gültig. Mit der Nummer kann die Behörde Sie immer identifizieren. Ihre
Arbeitsstelle benötigt diese Nummer. Sie haben diese Nummer nicht in Ihren Unterlagen? Sie
bekommen diese persönlich bei der Meldebehörde. Oder per Formular beim
Bundeszentralamt für Steuern.

Sozialversicherungsnummer:

Für eine Arbeitsstelle benötigt man eine Sozialversicherungsnummer. Diese erhält man bei
seiner Krankenkasse (zum Beispiel AOK, DAK).

Illegale Arbeit:

Sie haben eine Arbeit, die bezahlt wird. Aber diese Arbeit ist nicht bei Finanzamt und
Krankenkasse angemeldet. Sie zahlen somit keine Steuern und Sozialabgaben. Das ist illegal.
Es drohen Geld- und Haftstrafen! Sie bekommen Sozialleistungen oder Arbeitslosengeld? Aber
Sie arbeiten trotzdem? Sie haben das dem Sozialamt, der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter
nicht erzählt? Das ist auch illegal. Sie beziehen zu Unrecht staatliche Leistungen, obwohl Sie
einer bezahlten Arbeit nachgehen.

Bewerbungen und Vorstellungsgespräche

Sie möchten in Deutschland eine Ausbildung beginnen oder arbeiten? Dann müssen Sie sich
schriftlich bewerben.
Viele Unternehmen geben Stellenanzeigen auf. Entweder in der Zeitung oder im Internet. Das
Unternehmen sucht also neue Mitarbeitende. In der Stellenanzeige steht, um was für eine
Arbeit oder Ausbildung es sich handelt. Dort steht auch, welche Erwartungen das
Unternehmen an den neuen Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin hat. Sie finden dort
Informationen, wo und wie Sie sich bewerben müssen. 

https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Steuerliche_IDNr/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html
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Sie wurden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen? Dann hat das Unternehmen Interesse
an Ihnen. Sie können sich bei dem Gespräch vorstellen. Bitte planen Sie genug Zeit für den
Weg zum Termin ein. Erscheinen Sie unbedingt pünktlich zu dem Termin. Am besten bereiten
Sie sich vorher ausführlich auf das Gespräch vor. Sie können auch wichtige Informationen
über die Firma sammeln. Besuchen Sie die Website und lesen Sie sich die Geschichte der
Firma durch. Informieren Sie sich über die Produkte oder Dienstleistungen. Sie möchten Ihr
Interesse für die Arbeit zeigen? Dann stellen Sie Fragen während des Termins. So zeigen Sie,
dass Sie sich informiert haben. Sie zeigen, dass Sie motiviert sind.

Eine Bewerbung besteht meistens aus drei Teilen:

Anschreiben: In Ihrem persönlichen Anschreiben stellen Sie sich kurz vor. Sie sagen, warum
Sie für die offene Stelle geeignet sind. Beschreiben Sie zum Beispiel, welche Erfahrungen Sie
auch schon in Ihrem Heimatland gemacht haben. Informieren Sie sich über die Firma und
beschreiben Sie, warum Sie gerade dort arbeiten möchten. Ihr Anschreiben sollte auf eine
Seite passen. Unterschreiben Sie Ihr Anschreiben. Es gibt im Internet viele Vorlagen und
Hilfen. Wichtig ist, dass Sie nicht einfach etwas übernehmen. Ihr Anschreiben muss zu Ihnen
und der Stelle passen.

Lebenslauf: Der Lebenslauf listet Ihre gesamten Erfahrungen auf. Er ist wie eine große
Tabelle aufgebaut. Schreiben Sie, von wann bis wann Sie bei welcher Firma gearbeitet haben.
Schreiben Sie, wo Sie eine Ausbildung oder ein Studium gemacht haben. Schreiben Sie, wo
Sie zur Schule gegangen sind und welchen Schulabschluss Sie gemacht haben. Sie müssen
kein Foto in Ihren Lebenslauf einfügen, aber viele Firmen finden es gut, wenn Sie es doch
machen. Auf der Webseite von Europass können Sie sich einen Lebenslauf erstellen lassen.
Die Seite gibt es auf sehr vielen Sprachen. Sie geben Ihre Daten an. Sie schreiben Ihre
Erfahrungen auf. Am Ende bekommen Sie einen Lebenslauf erstellt. In jedem Land sehen
Lebensläufe anders aus. Es ist wichtig, dass Sie das Format verwenden, das in Deutschland
genutzt wird. Dies können Sie bei Europass auswählen.

Zeugnisse und Nachweise: Es ist wichtig, dass Sie Kopien von Ihren Zeugnissen
mitschicken (keine Originale!). Zeugnisse sind Ihr Schulabschluss, Ihr Studienabschluss und
Arbeitszeugnisse aus der Vergangenheit. Die Zeugnisse sollten auf Deutsch oder Englisch
sein, sonst sollten diese übersetzt werden. Auch Nachweise über Praktika, für die Arbeit
relevante Fortbildungen oder Zertifikate von Ihrem Deutschkurs sollten Sie mitschicken.

 In der Stellenanzeige steht, wie Sie sich bewerben sollen. Lesen Sie bitte genau.

Schriftlich: Kaufen Sie eine schöne Bewerbungsmappe und legen Sie Ihr Anschreiben, Ihren
Lebenslauf und Ihre Zeugnisse hinein. Schicken Sie die Bewerbung dann an die Adresse, die in
der Stellenanzeige genannt ist.

E-Mail: Viele Bewerbungen werden mittlerweile per E-Mail verschickt. Fügen Sie Ihr
Anschreiben, Ihren Lebenslauf und Ihre Zeugnisse zu einer PDF-Datei zusammen und schicken
Sie diese im Anhang der E-Mail mit. Schreiben Sie in der E-Mail noch einen kurzen Text an die
Person, die Ihre Bewerbung bekommt.

Online: Große Firmen haben eine eigene Website, auf der Sie sich bewerben müssen. Dort
müssen Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse anmelden und können dann dort Ihre Bewerbung
verschicken.

Hilfreiche Tipps für die Bewerbung finden Sie bei Planet Beruf.

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=de
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-mich
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 Europass ist ein mehrsprachiges Onlineportal (über 20 Sprachen), das Migrantinnen und
Migranten hilft, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse sichtbar zu machen. Es bietet die kostenlose
Möglichkeit, mit einem Onlinetool einen Sprachenpass oder einen Lebenslauf (siehe oben) zu
erstellen. Sie finden auf Europass auch wichtige Tipps für gute Bewerbungen.

Unter Bewerbung.net, StepStone und Lebenslauf2go können Sie sich kostenlos einen
Lebenslauf und ein Anschreiben erstellen lassen. Teilweise können Sie Ihre Daten auch aus
Xing oder LinkedIn importieren. Es ist auch möglich, eigene Texte in die Vorlage zu schreiben
oder Dateien zu importieren.

Informationen und Vorlagen für Anschreiben finden sie unter: Bewerbung2go,
BewerbungsWissen, Karrierebibel

Sprachübungen

Auf dem VHS-Lernportal "Ich will Deutsch lernen" und der Seite des Goethe-Instituts
"Deutsch für dich" finden Sie Übungen zum Thema Bewerbung und der Berufswelt allgemein.
Dadurch lernen Sie etwas über die Arbeitswelt und verbessern Ihre Deutschkenntnisse.

Arbeit finden - Beratung und Hilfe

Suchen Sie nach einer Arbeit? Eine passende Arbeit zu finden, ist nicht immer einfach. Im
Kreis Soest gibt es Anlaufstellen, die Sie helfen. Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie dort.
Sie erhalten alle Infos rund um das Thema Arbeitssuche.

Die "Agentur für Arbeit" hat vier Standorte im Kreis Soest:

Meschede-Soest
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest

Standort Lippstadt
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest/lipp…

Standort Warstein
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest/wars…

Standort Werl
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest/werl

Das Berufsinformationszentrum (BiZ) bietet viele Informationen, zum Beispiel über:

• Ausbildung und Studium
• Berufe und ihre Anforderungen
• Qualifizierungen, Fort- und Weiterbildungen

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://bewerbung.net/
https://www.stepstone.de/
https://www.lebenslauf2go.de/
https://www.bewerbung2go.de/
https://www.bewerbungswissen.net/
https://karrierebibel.de/
https://portal-deutsch.de/lernen/deutsch-lernen-alt/ich-will-deutsch-lernen/
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest/lippstadt
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest/warstein
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest/werl
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest/biz-soest
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• Bewerbung und Jobsuche
• Beschäftigungsmöglichkeiten

Berufsinformationszentrum Soest (BiZ)

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest/biz-…

Fachkräfteeinwanderung

Grundlegendes zur Fachkräfteeinwanderung

Es gibt ein Gesetz in Deutschland. Das Gesetz soll es Fachkräften leichter machen, nach
Deutschland zu kommen. Die Fachkräfte haben entweder eine Berufsausbildung oder einen
Hochschulabschluss. Das Gesetz heißt § 18a+b AufenthG. Damit können Fachkräfte eine
Aufenthaltserlaubnis für Deutschland bekommen. Mit dieser Aufenthaltserlaubnis können sie
in Deutschland in jeder qualifizierten Beschäftigung arbeiten. 

Sie möchten die Blaue Karte EU erhalten? Dann muss Ihr neuer Beruf zu Ihrer Qualifikation
passen. Das bedeutet, dass Sie nur in einem Beruf arbeiten können, den Sie auch gelernt
haben. 

Diese und weiterführende Informationen finden Sie auch auf der Seite Make it in
Germany

Hier können Sie auch einen Schnelltest zu Ihren Möglichkeiten machen!

Für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren: Wenn jemand aus einem anderen Land in
Deutschland arbeiten möchte, brauchen Sie als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin zuerst eine
Erlaubnis von dieser Person. Das nennt man eine „Vollmacht“. Mit dieser Erlaubnis dürfen Sie
einen schnelleren Ablauf bei der Ausländerbehörde starten. Die Ausländerbehörde ist eine
Stelle, die sich um Menschen kümmert, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen.

Ihr Unternehmen macht dann eine Vereinbarung mit dieser Behörde. In dieser Vereinbarung
steht genau drin, was Sie, die neue Arbeitskraft und die Behörden tun dürfen und tun müssen.
Es wird auch festgelegt, wie lange alles dauern darf und wer wann was erledigt.

Die Gebühren betragen 411 Euro. Hinzu kommt eine Visagebühr von 75 Euro. Ebenso alle
anderen anfallenden Gebühren (beglaubigte Kopien, Übersetzungen).

Die Ausländerbehörde berät Arbeitgebende. Sie unterstützt, damit die ausländischen
Qualifikationen der Fachkraft anerkannt werden. Die Ausländerbehörde holt die Zustimmung
der Bundesagentur für Arbeit ein. Sie prüft, was vorausgesetzt wird, damit das Visum erteilt
wird. Die Anerkennungsstellen haben nur eine bestimmte Zeit, bis sie entscheiden müssen.
Die Bundesagentur für Arbeit ebenfalls. 

Es sind alle Voraussetzungen erfüllt? Dann erteilt die Ausländerbehörde eine sogenannte 
Vorabzustimmung. Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin kann diese an die Fachkraft 
weiterleiten. Die Fachkraft bucht anschließend einen Termin bei der Auslandsvertretung. An 
diesem Termin wird das Visum beantragt. Bei diesem Termin muss die Fachkraft das Original

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest/biz-soest
https://integreat.app/deutschlandvorlage/de/arbeit/fachkraefteeinwanderung/blaue-karte-eu/
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/quick-check/
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der Vorabzustimmung vorlegen. Die Fachkraft muss auch die weiteren für den Visumantrag
nötigen Unterlagen mitbringen.

Sie haben den vollständigen Visumsantrag von der Fachkraft gestellt? Dann wird innerhalb
von drei Wochen über diesen entschieden.

Auch die Familie der Fachkraft kann berücksichtigt werden. Dazu muss der Antrag
gleichzeitig gestellt werden. Die Familie muss die Voraussetzungen für den Familiennachzug
erfüllen.

Vorlagen und Muster finden Sie hier und eine detaillierte Erklärung des Verfahrens hier.

Für Fachkräfte

Definition Fachkraft: Sie haben einen Hochschulabschluss? Oder Sie haben eine
Ausbildung? Die Ausbildung hat mindestens zwei Jahre gedauert? Sie qualifiziert Sie für einen
Beruf? Dann sind Sie eine Fachkraft. Sie wollen offiziell als Fachkraft anerkannt werden? Dann
müssen Sie das beantragen. Ihre Qualifikationen müssen in Deutschland von der zuständigen
Stelle anerkannt werden.

Arbeitssuche

Einstieg in den Arbeitsmarkt:
Der Einstieg in den Arbeitsmarkt wird erleichtert: Sie müssen als Fachkraft drei Dinge
vorweisen. Sie brauchen einen Arbeitsvertrag. Sie müssen ein konkretes Arbeitsplatzangebot
haben. Und Sie brauchen eine in Deutschland anerkannte Qualifikation. Es wird nicht mehr
geprüft, ob es auch eine deutsche Person für den Job gibt. Die Bundesagentur für Arbeit prüft
weiterhin die Arbeitsbedingungen.

Fachkräfte mit Hochschulabschluss:
Fachkräfte mit Hochschulabschluss können in jedem qualifizierten Beruf arbeiten. Das heißt,
die Fachkräfte müssen in einem Beruf arbeiten, der eine Ausbildung/Studium voraussetzt. Für
die Blaue Karte EU brauchen Sie eine Arbeit, die Ihren Qualifikationen entspricht.

Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung:
Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung können in jedem qualifizierten Beruf arbeiten. Das
heißt, die Fachkräfte müssen in einem Beruf arbeiten, der eine Ausbildung/Studium
voraussetzt.

Regeln zur Einreise

Die Einreise zur Arbeitsplatzsuche:
Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung können nach Deutschland einreisen. Sie können
einreisen, damit Sie hier eine Arbeit finden. Sie erhalten eine Aufenthaltserlaubnis für bis zu
sechs Monaten. Dafür muss ihre Qualifikation in Deutschland anerkannt sein. Ihr
Lebensunterhalt für den Aufenthalt muss gesichert sein. Sie müssen bereits so gut Deutsch
sprechen, dass Sie in Ihrem Beruf arbeiten können. Normalerweise sind Deutschkenntnisse
auf Niveau B1 oder besser erforderlich. Sie möchten eine Arbeit erst ausprobieren? Dann
können Sie bis zu 10 Stunden pro Woche arbeiten. So können Sie herausfinden, ob der Job
Ihnen gefällt. Ihr Arbeitgeber oder ihre Arbeitgeberin kann Sie kennenlernen. Auch Fachkräfte
mit anerkannter akademischer Ausbildung können Probearbeiten. Weitere Informationen
finden Sie bei Make-It-In-Germany.

https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/unterstuetzung/downloads#Anlagen_zum_Antrag_auf_das_beschleunigte_Fachkr%C3%A4fteverfahren
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/einreise/das-beschleunigte-fachkraefteverfahren
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/arbeitsplatzsuche
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Aufenthalt für Qualifizierungsmaßnahmen:
Sie bekommen mehr Möglichkeiten, damit Sie sich in Deutschland qualifizieren können. Sie
haben versucht, Ihre Qualifizierungen anerkennen zu lassen? Die Behörde hat Probleme
festgestellt? Ihre Qualifikationen entsprechen nicht den deutschen? Dann brauchen Sie
ausreichende Deutschkenntnisse. Das sind Kenntnisse auf dem Niveau A2. Dann können Sie
ein Visum beantragen. Mit diesem Visum können Sie für 18 Monate nach Deutschland
kommen. In dieser Zeit können Sie sich qualifizieren. Die Behörden können das Visum einmal
um 6 Monate verlängern. Danach können Sie ein anderes Visum beantragen. Beispielsweise
für eine Ausbildung. Oder für ein Studium. Oder für eine Arbeit. Weitere Informationen finden
Sie bei Make-It-In-Germany.

Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte aus dem Ausland:
Ausländische Fachkräfte können bereits nach vier Jahren die Niederlassungserlaubnis in
Deutschland erhalten. Weitere Informationen finden Sie hier. Es gibt teilweise
unterschiedliche Bedingungen für Fachkräfte und Inhaber und Inhaberinnen der Blauen Karte
EU.

Für Ausbildung und Studium

Einreise zur Suche eines Ausbildungsplatzes: Sie möchten eine Ausbildung machen?
Dann können Sie einreisen, um einen Ausbildungsplatz zu suchen. Sie brauchen
Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2. Ein Schulabschluss, der Sie zum Hochschulzugang
berechtigt, brauchen Sie auch. Sie dürfen höchstens 25 Jahre alt sein. Sie müssen Ihr Leben in
Deutschland selbst bezahlen können.

Erweiterte Wechselmöglichkeiten für internationale Studierende in Deutschland:
Internationale Studierende können eine neue Aufenthalts-Erlaubnis bekommen, bevor sie ihr
Studium beendet haben. Zum Beispiel: Sie wollen nach dem Studium einen Beruf lernen.
Dafür bekommen Sie dann eine Aufenthalts-Erlaubnis. Das neue Gesetz für Fachkräfte
erleichtert diesen Wechsel: Sie studieren? Und Sie wollen einen Job haben? Dann können Sie
einen Job annehmen. Dafür müssen Sie besondere Bedingungen erfüllen. Die Bundesagentur
für Arbeit stellt diese Bedingungen. Wenn alles geprüft ist, bekommen Sie eine neue
Aufenthalts-Erlaubnis.

Niederlassungserlaubnis für Absolventen und Absolventinnen einer Ausbildung in
Deutschland: Ausländische Absolventen und Absolventinnen einer Berufsausbildung in
Deutschland können durch das neue Gesetz, ebenso wie Hochschulabsolventen und
Hochschulabsolventinnen, bereits nach zwei Jahren eine Niederlassungserlaubnis erhalten.

Deutschsprachkurs zur Vorbereitung auf die Ausbildung: Sie haben das passende Visum?
Dann können Sie einen Deutschkurs besuchen. Dieser Deutschkurs bereitet Sie auf die
Ausbildung vor.

Blaue Karte EU

Die Blaue Karte EU (EU Blue Card) ist ein Aufenthaltstitel für Menschen mit
Hochschulabschluss, die nicht aus der EU kommen und in Deutschland arbeiten möchten.
Dafür braucht man einen Hochschulabschluss und einen Arbeitsvertrag mit einem bestimmten
Mindestgehalt.

• Für Engpassberufe und Berufseinsteiger: mindestens 43.759,80 € im Jahr (2025).

https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/anerkennung-berufsqualifikationen
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/dauerhaft-in-deutschland/niederlassungserlaubnis
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• Für alle anderen Berufe: mindestens 48.300 € im Jahr (2025).

Wer kann die Blaue Karte EU bekommen?

Sie haben einen anerkannten Hochschulabschluss?

Wenn Sie im Ausland studiert haben, muss der Abschluss in Deutschland anerkannt oder
gleichwertig sein.
Tipp: Auf der Internetseite „anabin“ können Sie prüfen, ob Ihr Abschluss anerkannt ist.

Sie haben keinen Hochschulabschluss?

Dann brauchen Sie eine Ausbildung nach dem Schulabschluss, die mindestens drei Jahre
gedauert hat. Diese muss mindestens der Stufe 6 des deutschen oder europäischen
Bildungssystems entsprechen – zum Beispiel als Meisterin/Meister oder Erzieherin/Erzieher.

Arbeitsvertrag oder verbindliches Jobangebot in Deutschland:

• Die Arbeit muss mindestens sechs Monate dauern.
• Die Arbeit muss zu Ihrem Abschluss passen.
• Das Gehalt muss mindestens 48.300 € im Jahr betragen (2025).

Bei Engpassberufen reicht auch ein Gehalt von 43.759,80 € (2025), wenn die Bundesagentur
für Arbeit zustimmt. Eine Liste dieser Berufe finden Sie hier.

Sonderfall Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger

Wenn Ihr Abschluss weniger als drei Jahre alt ist, können Sie die Blaue Karte EU schon mit
einem Gehalt von 43.759,80 € (2025) bekommen – egal in welchem Beruf. Auch hier braucht
man die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit.

Sonderfall IT-Fachkräfte ohne Ausbildung

Sie sind IT-Fachkraft oder IT-Leitung und haben keinen offiziellen Abschluss? Dann können Sie
trotzdem die Blaue Karte EU bekommen, wenn:

• Sie ein konkretes Jobangebot in der IT in Deutschland haben (mind. 6 Monate).
• Sie mindestens 43.759,80 € im Jahr verdienen (2025).
• Sie in den letzten 7 Jahren mindestens 3 Jahre Berufserfahrung auf hohem Niveau in der IT

hatten.

Perspektiven mit der Blauen Karte EU

Die Blaue Karte EU gilt so lange wie Ihr Arbeitsvertrag plus drei Monate – maximal vier Jahre.
Sie kann verlängert werden. Nach 27 Monaten Arbeit in Deutschland können Sie eine
unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragen. Wenn Sie Deutsch auf dem Niveau B1
sprechen, geht das schon nach 21 Monaten. Sie dürfen mit Ihren Familienangehörigen bis zu
12 Monate aus Deutschland ausreisen, ohne dass Ihre Blaue Karte EU ungültig wird. Nach
einem Jahr mit der Blauen Karte EU können Sie auch in ein anderes EU-Land (außer Irland und
Dänemark) umziehen und dort innerhalb eines Monats eine neue Blaue Karte beantragen.

https://anabin.kmk.org/cms/public/startseite
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/1_Rebrush_2022/a_Fachkraefte/PDF-Dateien/3_Visum_u_Aufenthalt/2024_Mangelberufe_DE.pdf
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Sie haben eine Blaue Karte EU und möchten den Job wechseln?

Das ist möglich. Sie dürfen mit Ihrer gültigen Blauen Karte bei einem neuen Arbeitgeber
arbeiten. Wichtig: Wenn Sie im ersten Jahr den Job wechseln, müssen Sie der
Ausländerbehörde Bescheid geben. Die Behörde prüft dann, ob Sie mit dem neuen Job noch
alle Bedingungen erfüllen. Wenn nicht, bekommen Sie vielleicht eine andere
Aufenthaltserlaubnis.

Anerkennung von Zeugnissen

Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse

Zeugnisse sind in Deutschland sehr wichtig. Man bekommt Sie in der Schule. Oder im
Studium. Oder auch im Beruf. Im Beruf heißen sie Arbeitszeugnis. Mit Zeugnissen weisen Sie
nach, was Sie bereits gelernt und geleistet hat. Zeugnisse sind die entscheidende
Voraussetzung, um eine Arbeitsstelle zu bekommen. Sie brauchen auch ein Zeugnis, um zu
einer Schule oder einem Studium zugelassen zu werden. Sie haben bereits im Ausland
Zeugnisse erworben? Lassen Sie diese Zeugnisse in Deutschland anerkennen. Es wird
geprüft, wofür Sie durch Ihre Zeugnisse in Deutschland qualifiziert sind. Ihre Leistungen
werden sozusagen übersetzt. Es kann sein, dass Sie Ihre Zeugnisse nicht mehr haben. In
diesem Fall können Sie versuchen, Ihre Berufserfahrung und Ihre beruflichen Fähigkeiten
durch Tests anerkennen zu lassen. 

Fachberatungsstelle für Anerkennung

 https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de… 

https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fac… 

 Wenn Sie ein Studium oder eine Arbeit als Wissenschaftler anstreben, wenden Sie sich für
die Anerkennung Ihrer Zeugnisse an die Ansprechpersonen bei den Hochschulen.

Amtliche Beglaubigung von Zeugnissen

Sie haben ein Dokument, wie zum Beispiel ein Zeugnis. Die Behörden möchten wissen, ob das
Dokument echt ist. Dazu müssen Sie es amtlich beglaubigen lassen. Das ist auch wichtig für
die Einschreibung an einer Universität. Dazu müssen alle Kopien der Zeugnisse amtlich
beglaubigt sein. Für die Beglaubigung muss das Original vorgelegt werden.

Bitte wenden Sie sich an das Einwohnermeldeamt, wo Sie wohnen. Zum Beispiel wenden Sie
sich an das Bürgerbüro der Stadt Soest, wenn Sie in der Stadt Soest leben. Wenn Sie in
Warstein wohnen, wenden Sie sich an das Bürgerbüro der Stadt Warstein usw.

 

 

Selbstständigkeit

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-anerkennung-und-qualifizierung
https://integreat.app/kreis-soest/de/willkommen/staedte-und-gemeinden/st%C3%A4dte-und-gemeinden/
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Kann ich mich in Deutschland selbstständig machen? 

Nicht jeder darf in Deutschland eine eigene Firma gründen oder für sich alleine arbeiten.

Das BAMF bearbeitet Ihren Antrag auf Asyl noch? Oder hat das BAMF Ihren Antrag abgelehnt?
Sie sind geduldet? Dann ist die selbstständige Arbeit für Sie verboten.

Sie zählen nicht zu dieser Gruppe? Dann dürfen Sie in Deutschland selbstständig arbeiten.

Hier finden Sie Links mit weiteren Informationen

• Online-Leitfaden „GründerZeiten“ (2 Sprachen – deutsch und arabisch)
• Portal für Gründer (5 Sprachen – deutsch, französisch, italienisch, russisch und türkisch)
• Homepage der IQ-Fachstelle (14 Sprachen – deutsch, englisch, französisch, polnisch,

spanisch, paschto, bosnisch, russisch, chinesisch, ukrainisch, türkisch, tigrinya,
vietnamesisch, arabisch)

 

 

https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/GruenderZeiten-englisch/GruenderZeiten-10-Arabisch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Entscheidung/inhalt.html
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de
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